






Hanfstraße

zum Brökeland

WA  II  0,3   0,6   o
Bei  I   D = 40-50°
Bei  II  D = 25-30°

WA  II  0,3   0,7   o
Bei  I   D = 40-50°
Bei  II  D = 25-30°

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 13.02.2012

3,0

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 11.04.2013

Wagnerstraße

Goethestraße

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 11.04.2013

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 17.10.2013

3,
00

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 17.10.2013

Drempelhöhe
max. 1,00m

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
BP „Südlich Christian-Rath-Straße” - 4. Änderung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplan siehe eigenständiger BP 
„Wasserstraße Erweiterung und 4. Änderung”

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
BP „Südlich Christian-Rath-Straße”

angrenzender
BP „Langefort”

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des BP
„Südlich Christian-Rath-Straße”

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
BP „Südlich Christian-Rath-Straße”

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
BP „Südlich Christian-Rath-Straße” - 4. Änderung

6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Herausnahme aus dem 
Geltungsbereich des BP Wasserstraße

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 07.11.2006

Für die 5. Änderung: Wolters Partner, Coesfeld im Dezember 2007

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 13.02.2012

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 11.04.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 17.10.2013

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 14.04.2015

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Beschluss vom 28.04.2020

Einschließlich der vereinfachten Änderung gem. Ratsbeschluss vom 27.10.2020

Einschließlich der 6. Änderung gem. Beschluss vom 01.10.2020

Für die 8. vereinfachte Änderung: 08.05.2023 Wolters Partner, Coesfeld 

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 14.04.2015

0,4 0,6

5. Änderung, Dez. 2007

Vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 27.10.2020

1.537

6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Aufnahme in den Geltungsbereich
des BP Wasserstraße

6. Änderung
gemäß Beschluss vom 01.10.2020
Herausnahme aus dem 
Geltungsbereich des BP Wasserstraße

MI  II  0,5   1,0
D = 20 - 40°

vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020
die Fläche wurde dem BP Südl. der 
Christian-Rath-Straße zugeordnet

vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 28.04.2020

FÜR DIE 8. VEREINFACHTE ÄNDERUNG
Erweiterung der überbaubaren Fläche auf den Grundstücken Uhlenbrink 13 - 17

Aufnahme der Textlichen Festsetzung Nr. 1

Aufnahme der Hinweise Nr. 1 und 2

Stadt Sassenberg
Bebauungsplan „Wasserstraße – 8. vereinfachte Änderung

Maßstab Datum Bearbeiter Blattgröße Plan-Nr.
1 : 1.000 17.05.2023 Bo. / Vi.

Stand

. destadtplaner@wolterspartner

Daruper  Straße   15 D - 48653   Coesfeld
Telefon   02541   9408 - 0 Fax   9408 - 100

Stadtplaner WP artnerWoltersP
GmbH

1 

ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am ............................. gem. § 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) die 8. vereinfachte Änderung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Es handelt 
sich im ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB. Dieser Beschluss ist am ............................. ortsüblich 
bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den ............................. 

................................
Bürgermeister

Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB wurde die betroffene Öffentlichkeit in der Zeit vom .............................
bis ............................. einschließlich an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wurden die berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
in der Zeit vom ............................. bis ............................. einschließlich an der Bauleitplanung beteiligt.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am ............................. gem. § 10 BauGB diese 8. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer/in

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieser vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes am 
............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg, den .............................

................................
Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
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TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT  (gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden und in das Grundwasser, ist als Material 
zur Dacheindeckung unbeschichtetes Metall unzulässig.

HINWEISE
1. ARTENSCHUTZ

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG ist eine Entfernung von 
Grünstrukturen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. im 
Zeitraum vom 01.10. bis zum 28.02./29.02. eines jeden Jahres durchzuführen. Eine Rodung / 
Fällung innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und ggf. mit ökologischer Baubegleitung zulässig.

2. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Sassenberg und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSCHG NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer 
der Untersuchungen freizuhalten.
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3 

2 

3 
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FÜR DIE 5. ÄNDERUNG
Änderung von Fläche für die Landwirtschaft“ mit der überlagernden Festsetzung „von der Bebauung freizuhaltende 
Grundstücke“ in
„Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Umspannstation“.

1

Festsetzung einer 3,0 m bzw. 5,0 m breiten Fläche zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 1
„Innerhalb der festgesetzten Flächen zur Anpflanzung ist in den Abständen von 8,0 m ein bodenständiger 
Laubbaum 1. Ordnung als Hochstamm zu pflanzen. Alle gemäß zeichnerischer und/oder textlicher Festsetzung zu 
bepflanzenden Flächen sind mit bodenständigen Gehölzen flächendeckend zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten“.

2

diese Fläche wurde dem BP Südl. der 
Christian-Rath-Straße zugeordnet

8. vereinfachte Änderung
gemäß Beschluss vom 02.03.2023

1 

8,00

Vereinfachte Änderung
2018

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches 
der 7. Änderung 
- siehe eigenständiger Plan -
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1 Allgemeine Planungsvorgaben 
1.1  Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren 
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hat am 
02.03.2023 beschlossen, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
„Wasserstraße” zu ändern (8. Änderung), um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die flexiblere Ausnutzung und bauliche Entwick-
lung von drei Grundstücken an der Straße „Uhlenbrink“ zu schaffen. 
Nach Prüfung der Voraussetzungen für die planungsrechtliche Durch-
führung, erfolgt die Änderung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB (s. Pkt. 1.4). 
Die vorliegende 8. Änderung betrifft einen Teilbereich im Südwesten 
des geltenden Bebauungsplanes SBG Nr. 6 „Wasserstraße“, im Süden 
der Ortslage Sassenberg. Der ca. 0,2 ha große Änderungsbereich um-
fasst die Flurstücke 1492, 1493 und 1494, Flur 11, der Gemarkung 
Sassenberg und wird begrenzt durch  
– das Flurstück 1497, Flur 11, Gemarkung Sassenberg im Norden, 
– die Flurstücke 1495, 1904 und 1906, Flur 11, Gemarkung 

Sassenberg im Osten, 
– das Flurstück 1491, Flur 11, Gemarkung Sassenberg im Süden 

sowie 
– die Straße „Uhlenbrink“ im Westen. 

 
 
1.2 Änderungsanlass und Änderungsziel  
Für den Änderungsbereich gilt der rechtskräftige Bebauungsplan 
„Wasserstraße“ aus dem Jahr 1976. Der rechtskräftige Bebauungsplan 
trifft für den Bereich der Änderung die Festsetzung als „Allgemeines 
Wohngebiet“ gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Zur Be-
standssicherung der damaligen Bebauung wurden Baugrenzen unmit-
telbar entlang der Baukörper festgesetzt. Zur Straße „Uhlenbrink“ 
halten diese einen Abstand von ca. 7,0 m und zur rückwärtigen Grund-
stücksgrenze einen Abstand von ca. 10,0 m – 15,0 m je nach Grund-
stück ein.  
Basierend auf konkreten Planungsabsichten hinsichtlich einer rück-
wärtigen Bebauung, die mit den bisher geltenden Festsetzungen nicht 
umsetzbar sind, dient die vorliegende Änderung dazu, die rückwärtigen 
Baugrenzen auszuweiten und diese mit einem einheitlichen Abstand 
zur Grundstücksgrenze festzusetzen.  
 
1.3 Derzeitige Situation 
Die von der Änderung erfassten drei Grundstücke stellen sich als 
Wohnnutzung in Form von freistehenden Einfamilienhäusern mit Ne-
benanlagen und Gartenbereichen dar. Die Wohngebäude sind jeweils 
mit einem Vollgeschoss und Satteldach in Nord-Süd-Ausrichtung aus-
gebildet. Die Grundstücke verfügen über verhältnismäßig große Vor-
gartenbereiche, die zum Teil vollversiegelt sind. Im Norden, Osten und 
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Süden des Änderungsbereiches grenzen weitere Wohnnutzungen an. 
Insbesondere im Osten des Änderungsbereiches wurde mit der verein-
fachten Änderung des Bebauungsplanes im Jahr 2018 die Möglichkeit 
einer Nachverdichtung im Geschosswohnungsbau ermöglicht. Die Er-
schließung der drei Grundstücke erfolgt über die westlich verlaufende 
Straße „Uhlenbrink“. 
 
1.4 Änderungsverfahren 
Da die 8. Änderung des Bebauungsplans „Wasserstraße“ nicht die 
Grundzüge der Planung berührt, wurde geprüft, ob die Voraussetzun-
gen für die Anwendung des § 13 BauGB vorliegen und das Bebau-
ungsplanverfahren im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB) 
durchgeführt werden kann: 
– Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder begrün-

det, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

– Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter und 

– Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen vor schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zu beachten sind. 

Auf Basis der dargestellten Prüfung wird das Bebauungsplanverfahren 
gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt, da die 
Grundzüge der Planung – wie genannt – nicht betroffen sind. Das be-
zieht sich sowohl auf öffentliche als auch auf private Belange. 
Im vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 BauGB von der Umweltprü-
fung gem. § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 (4) BauGB abgesehen. 
 
 
2 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Regionalplan  
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Münster – Teilbereich 
Münsterland - legt das Plangebiet als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ 
(ASB) fest. Die Änderung des Bebauungsplanes hinsichtlich einer grö-
ßeren Ausnutzbarkeit der vorhandenen Grundstücke im Innenbereich 
entspricht dem regionalplanerischen Ziel 1(1) der bedarfsgerechten 
freiraum- und umweltverträglichen Siedlungsentwicklung. Dabei hat 
die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung. 
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• Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwas-
serschutz 

Am 01.09.2021 ist der länderübergreifende Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz (BPRH) in Kraft getreten. Die Ziele und Grundsätze 
der BPRH sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen. Gemäß dem Ziel I.1.1 sind die Risiken von Hochwas-
sern, einschließlich der davon möglicherweise betroffenen 
empfindlichen und schutzwürdigen Nutzungen zu prüfen. 
Für den Änderungsbereich stellt die Gefahren- und Risikokarte „Tei-
leinzugsgebiet Ems“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für ein 
häufiges Hochwasserereignis (HQhäufig) sowie für ein hundertjähriges 
Hochwasserereignis (HQ100) keine Betroffenheit dar. Ebenso ist das 
Plangebiet von einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahrschein-
lichkeit (HQextrem) nicht berührt.   
Die Starkregenhinweiskarte für Nordrhein-Westfalen weist im Norden 
des Änderungsbereiches Überschwemmungsbereiche für „seltenen 
Starkregen“ (100-jährliches Ereignis) mit einer Wassertiefe von ca. 0,3 
m sowie für „extremen Starkregen“ (hN=90 mm / qm / h) mit einer Was-
sertiefe von ca. 0,45 m aus. Im Osten des Änderungsbereiches wird 
die Einstautiefe sowohl bei seltenen Starkregen als auch bei extremen 
Starkregen Regenereignissen mit ca. 0,2 m dargestellt. 
Entsprechend der ermittelten Einstautiefen wird zum Schutz vor 
Starkregenereignissen empfohlen, Objektschutzmaßnahmen vorzuse-
hen (z.B. angepasste Erdgeschosshöhe, Sicherung von Kellerfenstern 
oder tiefer gelegten Hauseinfahrten/Garagen). 
 
• Landschaftsrechtliche Vorgaben 
Der Änderungsbereich liegt außerhalb des Geltungsbereichs des 
Landschaftsplans (LP) Sassenberg. 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Tiergarten, Erweiterung Schachblu-
menwiese“ (DE-4014-301) liegt in einer Entfernung von etwa 1,4 km in 
östlicher Richtung.  
 
• Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Sassenberg wird der 
Bereich der Änderung als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Demnach wird 
die Bebauungsplanänderung aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 
(2) BauGB entwickelt. 
 
• Bebauungsplan 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Wasserstraße“ trifft derzeit für den 
Änderungsbereich die Festsetzung als „Allgemeines Wohngebiet“ 
gem. § 4 BauNVO.  
Die Geschossigkeit ist auf maximal zwei Vollgeschosse beschränkt, 
die zulässige Grundflächenzahl mit max. 0,3 und die 
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Geschossflächenzahl mit 0,6 festgesetzt. Gemäß den geltenden Fest-
setzungen ist eine offene Bauweise zulässig. 
Um die Bestandsbebauung zu sichern, setzt der Ursprungsbebau-
ungsplan die Baugrenzen unmittelbar entlang der Baukörper fest. Der 
Abstand zwischen Baufläche und dem öffentlichen Straßenraum der 
Straße „Uhlenbrink“ beträgt ca. 7,0 m. Zur rückwärtigen Grundstücks-
grenze wird ein Abstand von ca. 10,0 m bis 15,0 m je nach Grund-
stückstiefe eingehalten. Die Dachausbildung ist je nach Zahl der 
Vollgeschosse mit einer Neigung von 40° - 50° (1 Vollgeschoss) oder 
25° - 30° (2 Vollgeschosse) zulässig.  
 
 
3 Städtebauliche Konzeption 
Das städtebauliche Konzept für die vorliegende 8. Bebauungsplanän-
derung sieht die Verschiebung der Baugrenze mit einem einheitlichen 
Abstand von 8,0 Metern zur rückwärtigen Grundstücksgrenze vor, um 
eine flexiblere Ausnutzbarkeit der Grundstücke im Sinne einer vorran-
gigen Innenentwicklung zu schaffen.  
 
 
4 Änderungspunkte 
Entsprechend dem Änderungsziel wurden die derzeitigen Festsetzun-
gen im rechtskräftigen Bebauungsplan geprüft und folgende Ände-
rungspunkte erforderlich: 
 
4.1 Überbaubare Flächen / Baugrenzen 
Die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan durch Baugrenzen festge-
setzte überbaubare Fläche verläuft derzeit mit einem Abstand von  
10,0 m bis 15,0 m zur östlichen Grundstücksgrenze. Um eine größere 
Flexibilität in der Gestaltung der Grundstücke sowie eine weitere bau-
liche Entwicklung im rückwärtigen Bereich zu ermöglichen, wird der 
Baugrenzenabstand zur östlichen Grundstücksgrenze bis auf 8,0 m re-
duziert. Der Abstand der Baugrenze zum öffentlichen Straßenraum der 
Straße „Uhlenbrink“ bleibt unverändert.  
 
5 Erschließung 
• Erschließungskonzept 
Belange der Erschließung sind durch die vorliegende 8. Änderung 
nicht betroffen. 
Die Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt weiterhin über die 
westlich verlaufende Straße „Uhlenbrink“.  
 
• Ruhender Verkehr 
Der erforderliche Stellplatzbedarf ist grundsätzlich auf den privaten 
Grundstücksflächen nachzuweisen. 
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• Rad- und Fußwegenetz 
Der Erschließung für den Rad- und Fußverkehr erfolgt über das beste-
hende Straßennetz und die straßenbegleitenden Geh- und Radwege.  
 
• Öffentlicher Personennahverkehr 
Der Änderungsbereich ist über die Bushaltestelle „Christian-Rath-
Straße“ in einer Entfernung von ca. 350 m sowie der Haltestelle „Sas-
senberger Straße“ durch die Buslinien 312, 316 und R15 in Richtung 
Sassenberg, Warendorf und Harsewinkel an den öffentlichen Nahver-
kehr angebunden. 
 
 
6 Belange der Umwelt 
6.1 Eingriffsbilanzierung 
Das vorliegende Bebauungsplanverfahren zur 8. vereinfachten Ände-
rung des Bebauungsplanes „Wasserstraße“ wird auf Grundlage § 13 
BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften im verein-
fachten Verfahren durchgeführt. Es ist daher zu prüfen, ob mit der Pla-
nung ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 ff. BNatSchG 
vorbereitet wird, der gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens auszugleichen ist. 
Die gem. Planungsziel erforderliche 8. Änderung (s. Punkt 1.2) verur-
sacht keinen weiteren Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 
BNatSchG. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist in dem vor-
liegenden Fall nicht erforderlich, da lediglich eine Erweiterung der Bau-
grenzen erfolgt und die Grundflächenzahl von 0,3 hinsichtlich des 
Versiegelungsgrades beibehalten wird.  
 
6.2 Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen der 
Bauleitplanung und bei der Genehmigung von Vorhaben eine arten-
schutzrechtliche Prüfung erforderlich.  
Diese erfolgt in einem dreistufigen Verfahren: In vorliegendem Fall 
werden die mit Umsetzung der Planung verbundenen artenschutzfach-
lichen Belange nach Aktenlage erstellt (Stufe I).  
Im Folgenden wird geprüft, ob Vorkommen europäisch geschützter Ar-
ten im Plangebiet aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei wel-
chen dieser Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens Konflikte 
mit artenschutzrechtlichen Vorschriften gem. § 44 (1) BNatSchG po-
tenziell nicht ausgeschlossen werden können. Sofern auf Basis der 
vorliegenden Untersuchungstiefe möglich werden Maßnahmen zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte genannt. 
 
 
 
 

* Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr NRW und des Ministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur und Verbrau-
cherschutz vom 22.12.2010: 
Artenschutz in der Bauleitpla-
nung und bei der baurechtlichen 
Zulassung von Vorhaben. Ge-
meinsame Handlungsempfeh-
lungen. 
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• Bestandsbeschreibung  
Das ca. 0,2 ha große Plangebiet liegt im Süden der Stadt Sassenberg 
innerhalb eines Wohngebietes. Ungefähr 160 m westlich verläuft die 
Füchtorfer Straße (B 475). 
Die Fläche umfasst drei Wohnhäuser sowie Nebengebäude und die 
dazugehörigen Gärten an der Straße „Uhlenbrink“. Neben den Wohn-
häusern befinden sich Garagen und Carports im Plangebiet. Die Gär-
ten umfassen neben Gartenschuppen vor allem großflächige 
Rasenflächen sowie kleinflächige Beete. Insbesondere am Rand des 
mittleren Gartens wurden einige Büsche und Sträucher angepflanzt. 
Die Vorgärten entlang der Straße „Uhlenbrink“ werden intensiv ge-
pflegt und sind großflächig bzw. im Falle des mittleren Grundstückes 
vollständig versiegelt.  
Aufgrund bestehender Störwirkungen im Rahmen der wohnbaulichen 
Nutzung und der geringen Strukturvielfalt durch die bestehenden gro-
ßen Vielschnittrasenflächen ist von einer untergeordneten Lebens-
raumfunktion auszugehen. 
 
6.2.1 Potentielles Arteninventar 
Laut Abfrage des Fachinformationssystems (FIS) des Landesumwelt-
amtes NRW (LANUV) können im Bereich des Plangebietes bzw. im 
auswirkungsrelevanten Umfeld (Messtischblatt 4014, Quadrant 1) un-
ter Berücksichtigung der relevanten Lebensraumtypen (Gärten, Ge-
bäude) 22 planungsrelevante Arten vorkommen (s. Tab. 1); dazu 
gehören zwei Fledermausarten und eine Amphibienart, sowie 19 Vo-
gelarten. Reptilien sind für das Messtischblatt nicht gelistet. 
Weitere Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen 
gem. Abfrage der Landschaftsinformationssammlung (@LINFOS, 
Stand: April 2023) für das Plangebiet bzw. das auswirkungsrelevante 
Umfeld (< 500 m) nicht vor. 
Es liegen keine Informationen zu Vorkommen planungsrelevanter 
Farn-, Blütenpflanzen und Flechten für das Plangebiet bzw. das aus-
wirkungsrelevante Umfeld vor. Aufgrund der Lage sowie der Flächen-
nutzungen (versiegelt / Garten) bestehen auch keine Anhaltspunkte für 
entsprechende Vorkommen der konkurrenzschwachen, zumeist auf 
nährstoffarme Standorte beschränkten Arten. Eine artenschutzrechtli-
che Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden. 

Tab. 1: Messtischblattabfrage, Quadrant 1 im Messtischblatt 4014 (Stand: April 
2023); Status: N = Nachweis ab dem Jahr 2000 vorhanden, B = Brutnachweis ab 
dem Jahr 2000 vorhanden; Erhaltungszustände: G = günstig, U = unzureichend, S = 
schlecht, unbek. = unbekannt; Na = Nahrungshabitat, FoRu = Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, () = potentielles Vorkommen, ! = Hauptvorkommen. 
Potential-Analyse: Einschätzung des faunistischen Potentials unter Berücksichtigung 
der erfolgten Ortsbegehung (Erläuterungen s. Text). 
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6.2.2 Auswirkungsprognose 
Unter Berücksichtigung der im Plangebiet erfassten Habitatstrukturen 
und -ausstattungen, welche als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte bzw. essenzielle Nahrungshabitate geeignet wären, kann das 
potenziell vorkommende Artinventar eingeschränkt werden. Die spezi-
fischen Lebensraumansprüche der betrachteten Arten werden nicht er-
füllt (vgl. Tab. 1). Darüber hinaus sind bei potenziellen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vorgaben nicht zwingend artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten, 
sofern beispielsweise die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist. 
Planungsrelevante Arten, die im Vorhinein mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen wurden, weil die spezifischen Lebensraumansprüche 
im Plangebiet bzw. im auswirkungsrelevanten Umfeld mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt werden, unterliegen dabei keiner 
tiefergehenden Betrachtung. 
Aufgrund der vorhandenen Grünflächen und Gehölzstrukturen in den 
Gärten können Vorkommen planungsrelevanter Arten nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen werden. 

Art Status Erhaltungszustand Potenzial- Gaert Gebaeu
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name in NRW (ATL) Analyse

Säugetiere
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus N U- Na, FoRu Na FoRu!
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus N G Na, FoRu Na FoRu!

Vögel
Accipiter gentilis Habicht B U - Na
Accipiter nisus Sperber B G - Na
Alcedo atthis Eisvogel B G - (Na)
Asio otus Waldohreule B U - Na
Athene noctua Steinkauz B U - (FoRu) FoRu!
Carduelis cannabina Bluthänfling B U FoRu, Na (FoRu), (Na)
Cuculus canorus Kuckuck B U- - (Na)
Delichon urbica Mehlschwalbe B U - Na FoRu!
Dryobates minor Kleinspecht B U - Na
Falco tinnunculus Turmfalke B G - Na FoRu!
Hirundo rustica Rauchschwalbe B U - Na FoRu!
Luscinia megarhynchos Nachtigall B U - FoRu
Passer montanus Feldsperling B U Na, FoRu Na FoRu
Perdix perdix Rebhuhn B S - (FoRu)
Serinus serinus Girlitz B S FoRu, Na FoRu!, Na
Streptopelia turtur Turteltaube B S - (Na)
Strix aluco Waldkauz B G - Na FoRu!
Sturnus vulgaris Star B U Na, FoRu Na FoRu
Tyto alba Schleiereule B G - Na FoRu!

Amphibien
Triturus cristatus Kammmolch N G - (Ru)
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In Anbetracht der derzeitigen Nutzung als Wohnhäuser und angren-
zenden Bebauungen sowie Gartenflächen entsprechen die zu erwar-
tenden Tierarten voraussichtlich dem „Siedlungsspektrum“, d.h. diese 
sind relativ störungsunempfindlich und an menschliche Siedlungsanla-
gen gewöhnt. 
 
• Fledermäuse 
Gemäß der Messtischblattabfrage können die beiden Gebäude be-
wohnenden Fledermausarten Breitflügelfledermaus und Zwergfleder-
maus potenziell im Plangebiet vorkommen. Die Arten sind regelmäßig 
im Siedlungsraum anzutreffen und jagen unter anderem auch in Gär-
ten. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes bzw. des im Rah-
men der Planumsetzung betroffenen Gartenbereiches ist jedoch nicht 
von einer essenziellen Funktion als Nahrungshabitat auszugehen. Im 
umliegenden Siedlungsbereich sind mindestens gleich- bzw. höher-
wertige Strukturen vorhanden. 
Die Gebäudebestände im Plangebiet können hingegen potenziell eine 
Quartiersfunktion übernehmen. Die typischen Gebäudefledermäuse 
kommen vorwiegend im siedlungsnahen Bereich vor und nutzen als 
Fortpflanzungsstätte Spaltenverstecke und Hohlräume an Gebäuden, 
z.B. Dachböden oder Fassadenverkleidungen.  
Mit Umsetzung des Planvorhabens werden keine Abbrucharbeiten vor-
bereitet, die potenzielle Fledermausquartiere zerstören und arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände i.S. des § 44 (1) BNatSchG 
auslösen. Für den Fall zukünftiger Abbruchvorhaben sind die arten-
schutzrechtlichen Belange einzelfallbezogen zu prüfen.  
Auch eine erhebliche Störung mit Auswirkungen auf den Erhaltungs-
zustand der Arten ist mit einer nachfolgenden Umsetzung nicht zu 
prognostizieren. Maßgebliche Leitstrukturen liegen nicht vor. 
Insgesamt sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen i.S. des § 44 
(1) BNatSchG gegenüber Fledermäusen im Zuge des geplanten An-
baus keine Vermeidungsmaßnahmen zu beachten. 
 
• Vögel 
In Bezug auf die gemäß Messtischblattabfrage potenziell vorkommen-
den planungsrelevanten Vogelarten wird deutlich, dass im Bereich des 
Plangebietes aufgrund der Habitatstrukturen und der Störung durch die 
Gartennutzung Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten nahezu 
vollständig ausgeschlossen werden können. 
Für störungstolerante und an menschliche Nutzungen gewöhnte Arten 
kann das Plangebiet jedoch potenziell eine Lebensraumfunktion über-
nehmen.  
In dieser Hinsicht kann das Plangebiet für den Bluthänfling, Feldsper-
ling, Girlitz und Star einen Lebensraum darstellen. 
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Die Arten Bluthänfling und Girlitz bevorzugen abwechslungsreiche 
Landschaften mit Hecken, Sträuchern und losen Baumbeständen, die 
sie immer häufiger auch im Siedlungsbereich finden und besiedeln. 
Während der Bluthänfling bevorzugt in dichten Büschen und Hecken 
brütet, zieht der Girlitz einen Neststandort in Nadelbäumen vor. Auf-
grund der Ausstattung der Privatgärten ist ein Vorkommen der Arten 
im Plangebiet potenziell möglich. Zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Konflikte gem. § 44 (1) BNatSchG gegenüber den genannten Ar-
ten ist eine Bauzeitenregelung die Entfernung von Gehölzen betreffend 
einzuhalten (s. Pkt. 6.2.3 Maßnahme). Jedoch ist mit Umsetzung der 
Planung keine vollständige Entfernung der Gehölzbestände im Plan-
gebiet zu prognostizieren. Darüber hinaus befinden sich weitere poten-
zielle Bruthabitate im unmittelbaren Umfeld. Eine erhebliche 
Betroffenheit der Art kann somit ausgeschlossen werden. Auch die ge-
setzlich geforderte ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-
hang bleibt mit Sicherheit erhalten. 
Sowohl der Feldsperling als auch der Star kommen häufig in Sied-
lungsnähe vor (störungstolerant) und sind u.a. an Gebäuden oder in 
Gärten anzutreffen. Die Arten können in Nischen und Spalten an Ge-
bäuden brüten. Zur Nahrungsaufnahme werden angrenzende offene 
Flächen und Gärten aufgesucht. Mit Umsetzung des Planvorhabens 
werden keine Abbrucharbeiten im Plangebiet vorbereitet. Potenzielle 
Bruthabitate bleiben in der Folge erhalten. Eine essenzielle Funktion 
als Nahrungshabitat ist nicht anzunehmen. Es befinden sich nachweis-
lich gleich bzw. höherwertige Biotopstrukturen im direkten Umfeld. Dar-
über hinaus ist im Zuge der Planung keine vollständige Entfernung der 
Grünstrukturen im Plangebiet zu prognostizieren. Eine artenschutz-
rechtliche Betroffenheit der genannten Arten kann ausgeschlossen 
werden.  
 
Das Plangebiet und dessen Umfeld kann im Sinne einer Worst-Case-
Annahme einen Lebensraum für „europäische Vogelarten“ darstellen. 
Sollte im Zuge der Planung eine Entfernung der Gehölzstrukturen oder 
etwaige Abbruch- bzw. umfangreiche Rück- oder Umbaumaßnahmen 
notwendig werden, ist im Sinne des Allgemeinen Artenschutzes gem. 
§ 39 BNatSchG eine Bauzeitenregelung (s. Maßnahmen) einzuhalten. 
 
• Amphibien 
Eine Lebensraumfunktion für die im Messtischblatt gelistete Art 
(Kammmolch) ist nicht anzunehmen. Es liegen keine geeigneten Ha-
bitatstrukturen (Gewässerkomplexe, Abgrabungen, etc.) im Plangebiet 
vor.  
 
6.2.3  Maßnahme 
Sofern eine Entfernung von Gehölzen zur Umsetzung des Planvorha-
bens notwendig wird, sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
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durch die Einhaltung einer Bauzeitenregelung die Entfernung von Ge-
hölzen betreffend einzuhalten. In Anlehnung an § 39 BNatSchG sind 
derartige Arbeiten/ Tätigkeiten außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, 
d.h. vom 01.10 bis 28/ 29.02 eines jeden Jahres zu entfernen. Ein ent-
sprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
6.3 Natura 2000 
Das nächstgelegene Natura 2000 Gebiet „Tiergarten, Erweiterung 
Schachblumenwiese“ (DE-4014-301) liegt in nordöstlicher Richtung in 
einer Entfernung von rund 1,4 km. Auswirkungen auf die Schutz- und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes können aufgrund des Planvorha-
bens sowie der Entfernung ausgeschlossen werden. 
 
6.4 Belange des Bodenschutzes 
Gemäß § 1a (2) BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen.  
Mit der Änderung des Bebauungsplanes „Wasserstraße“ wird eine In-
anspruchnahme von überwiegend unversiegelten Gartenflächen vor-
bereitet. Die Flächen sind aufgrund der derzeitigen Nutzung bereits 
deutlich anthropogen geprägt.  
Mit der vorliegenden Planung wird eine effizientere Ausgestaltung der 
Grundstücke vorgenommen, welche auch zur Vermeidung der Zer-
schneidung des Freiraums an anderer Stelle beiträgt und so dem Bo-
denschutz Rechnung trägt. 
Darüber hinaus sind landwirtschaftliche Flächen von dem Planvorha-
ben nicht betroffen. 
Um den Schadstoffeintrag, insbesondere von Schwermetallen, über 
die Versickerung in den Boden und das Grundwasser zu verhindern, 
ist als Material zur Dacheindeckung unbeschichtetes Metall unzuläs-
sig. 
 
6.5 Wasserwirtschaftliche Belange  
Wasserwirtschaftliche Belange sind durch die Änderung nicht betrof-
fen. 
 
6.6 Forstliche Belange 
Forstwirtschaftliche Belange sind von der Planung nicht betroffen. 
 
6.7 Anforderungen des Klimaschutzes und der 

Anpassung an den Klimawandel 
Das Plangebiet befindet sich in einem erschlossenen Gebiet. Syner-
gieeffekte der Erschließung sowie der Ver-und Entsorgung können da-
her genutzt werden. Des Weiteren sind An-und Neubauten nach den 
aktuellen Vorschriften des Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu errichten. 
Dadurch werden bautechnische Standardanforderungen zum effizien-
ten Betriebsenergiebedarf sichergestellt.  
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Mit der vorliegenden Planung wird eine flexible Ausgestaltung der 
Grundstücke ermöglicht. Die festgesetzte Grundflächenzahl und damit 
der Grad der Versiegelung bleibt unverändert. Bei Durchführung des 
Planvorhabens werden keine Strukturen beansprucht, die eine maß-
gebliche Funktion im Sinne des (globalen) Klimaschutzes (z. B. Wäl-
der, bedeutende Gehölzstrukturen) übernehmen.  
Mit der Planung werden weder Folgen des Klimawandels erheblich 
verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes unverhältnismäßig ne-
gativ betroffen. 
 
 
7 Sonstige Belange 
7.1 Ver- und Entsorgung 
Die Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie die Entsorgung des 
anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) werden 
über das bestehende Leitungsnetz sichergestellt. Die Abfallbeseiti-
gung erfolgt durch die Stadt Sassenberg. 
 
7.2 Altlasten und Kampfmittelvorkommen 
Aufgrund der bisherigen Nutzung bestehen keine Erkenntnisse über 
Altlasten, Altstandorte und Altablagerungen sowie Kampfmittelvorkom-
men im Änderungsbereich. Dennoch ist darauf zu achten, dass wenn 
bei der Durchführung des Bauvorhabens der Erdaushub auf außerge-
wöhnliche Verfärbungen hinweist oder verdächtige Gegenstände beo-
bachtet werden, die Arbeiten sofort einzustellen sind und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder Poli-
zei zu verständigen ist. 
 
7.3 Immissionsschutz 
Belange des Immissionsschutzes sind durch die 8. Änderung des Be- 
bauungsplanes „Wasserstraße“ nicht betroffen. 
 
 
8 Denkmalschutz 
Belange des Denkmalschutzes sind im Änderungsbereich nicht betrof-
fen.  
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder natur-
geschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Folgende Hinweise sind dabei zu beachten: 
1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der 

LWL-Archäologie für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Müns-
ter und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 
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2. Der LWL-Archäologie für Westfalen- Außenstelle Münster (Tel. 
0251/591-8911) oder der Stadt als Untere Denkmalbehörde sind 
Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Ge-
lände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW). 

3. Der LWL-Archäologie für Westfalen, den Mitarbeiter*innen des Re-
ferats Paläontologie und ihren Beauftragten ist das Betreten des 
betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Un-
tersuchungen durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die 
dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen 
freizuhalten. 

 
9 Verfahrensvermerk 
Im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB wird von der Umwelt-
prüfung gem. § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a BauGB abgesehen. Bei der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, wurde somit darauf 
hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB ge-
nannten Schutzgüter bzw. Themenbereiche bestehen nicht. 
Der betroffenen Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gem. § 13 (2) Nr. 2 BauGB und den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zu Stellungnahme gem. § 13 
(2) Nr. 3 BauGB gegeben. In die Abwägung werden lediglich die ein-
gegangenen Anregungen und Hinweise einbezogen, die die genann-
ten Änderungspunkte (Pkt. 4 der Begründung) betreffen. 
 
 
Im Auftrag der Stadt Sassenberg 
Coesfeld, im Mai 2023 
 
 
WOLTERS PARTNER 
Architekten · Stadtplaner GmbH  
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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Anhang 

Protokoll einer Artenschutzprüfung 
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